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Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Mülheim am 19.05.2008 
TOP 7.2.1; hier: Bau von Fußball-Kunstrasenplätzen im Stadtbezirk Mülheim 
 
Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 19.05.2008 nimmt die Sportverwaltung wie folgt Stellung: 
 
Zu Ziffer 1:  
In welchem zeitlichen Rahmen sollen die einzelnen Posten der Prioritätenliste abgearbeitet wer-
den? 
 
Antwort: 
Dazu ist es erforderlich, dass die zum weiteren Bau von Kunstrasenplätzen einzurichtende Ingeni-
eurstelle bei der Sportverwaltung zeitnah realisiert werden kann. Weiterhin ist es erforderlich, die 
notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben. Einen Zeit-/Maßnahmenplan kann die 
Verwaltung nicht vorlegen. 
 
Zu Ziffer 2: 
Ist die Finanzierung der Maßnahmen gesichert? 
 
Antwort: 
Die Finanzierung der Generalinstandsetzungsmaßnahmen erfolgt aus der Landespauschale in 
Abhängigkeit von den jeweils zur Verfügung stehenden Landesmitteln. Für das Jahr 2009 sind im 
Haushalt ca. 4,5 Mio. € zur Umwandlung von Tennen- in Kunstrasenplätze vorgesehen.  
 
Zu Ziffer 3: 
Wodurch könnten Verzögerungen bei der Umsetzung entstehen oder sind bereits entstanden? 
 
Antwort: 
Bezüglich der Schadstoffsanierungsmaßnahmen ist das Bewilligungsverfahren für die Beantra-
gung von Fördermitteln des Landes sehr zeitintensiv. Vor der Erteilung eines Bewilligungsbeschei-
des darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen werden. 
Des weiteren können grundsätzlich Verzögerungen dadurch entstehen, dass sich Probleme bei 
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Ausschreibung und Submission ergeben. Des weiteren sind je nach Ortslage Lärmgutachten bzw. 
Bodenuntersuchungen erforderlich. Auch hierdurch können sich Verzögerungen ergeben. Wäh-
rend der Bauphase kann darüber hinaus widrige Witterungsverhältnisse die Durchführung der 
Baumaßnahme in erheblichem Maße beeinträchtigen. 
 
 
  
 
 
 
 


